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Urteil 
LAG Hamm, Betriebsvereinbarung zur 
Förderung der beruflichen Wiederein­
gliederung nach der Kindererziehung 
Wiedereinstellung nach Kindererziehung 

Die Auslegung einer Betriebsvereinbarung, den Mit­
arbeiterinnen, die von den Begünstigungen der Betriebs­
vereinbarung Gebrauch machen, die Wiedereinstellung 
auf unabsehbare Zeit zu verweigern, läßt sich mit dem 
Zweck der Förderung der beruflichen Wiedereingliede­
rung nach der Kindererziehung und dem Ziel, Familie 
und Beruf besser miteinander verbinden zu können, 
nicht vereinbaren. 
Urteil des LAG Hamm vom 15.2.1996 - 16 Sa 1407/95 -

Aus dem Sachverhalt: 
Die Klägerin verfolge in der Hauptsache einen Anspruch auf 

Wiedereinstellung. 
Die Klägerin war seit dem 10.9.1980 als Chemielaborantin 

bei der Beklagten beschäftige. Bei der Beklagten handele es sich 
um ein Unternehmen der Chemieindustrie. 

Die Klägerin wurde am 19.10.1989 von ihrem ersten Kind 
entbunden. Sie nahm im Anschluß an das Beschäftigungsverbot 
nach dem Mucrerschut2geset2 Erziehungsurlaub in dem zu dieser 
Zeit geset2lich vorgesehenen Umfang von 15 Monaten in An­
spruch. Dies ceilce sie der Beklagten mit. Hierauf erwiderte die 
Beklagte mit Schreiben vom 12.12.1989, in dem es u.a. heiße: 

,, ... Am 10.11.1989 trat bei der H ... AG (Werk M ... ) eine 
Betriebsvereinbarung zur Förderung der beruflichen Wieder­
eingliederung nach der Kindererziehung in Kraft. Danach 
bieten wir Ihnen an - verbunden mit einer Wiedereinstel­
lungszusage - über den geseczlichen Erziehungsurlaub hin­
aus, weitere Jahre zum Zwecke der Kinderbetreuung ihre 
Be chäftigung bei uns zu unterbrechen. Einzelheiten entneh­
men Sie bitte der in Kopie beigefügten Betriebsvereinbarung. 
Wenn Sie von dieser Regelung Gebrauch machen wollen, 
müssen Sie spätestens drei Monate vor dem Ende des Erzie­
hungsurlaubs die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses bean­
tragen. Hierzu fugen wir als Anlage eine Erklärung bei, die 
Sie uns für diesen Fall zusenden .... " 

Die in diesem Schreiben der Beklagten in Bezug genommene 
Betriebsvereinbarung vom 10.11.1989 hat den folgenden Inhalt 
(Auszüge, Anm. d. Red.}. 

„Betriebsvereinbarung zur Förderung der beruflichen 
Wiedereingliederung nach der Kindererziehung 

Mic dieser Betriebsvereinbarung verfolgen Uncernehmenslei­
cung/Geschäfcsfuhrung und Betriebsräte das Ziel, Mitarbeiterin­
nen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu eröffnen, Familie und 
Beruf besser miteinander verbinden zu können. 

1. Wiedereinscellungszusage 
a) persönlicher Geltungsbereich 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern, die im Anschluß an den gesetzli­
chen Erziehungsurlaub zur Kinderbetreuung die Aufhebung ihres 
Arbeitsverhältnisses mit der H ... AG/ B ... vereinbaren, erhalten 
eine Wiedereinstellungszusage, wenn 
-sie in einem ungekündigren und unbefristeten Arbeicsverhältnis 
stehen, 
- das Arbeitsverhältnis vor der Geburt des Kindes ununterbro­
chen mindestens 3 Jahre bestanden hat, 
- die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mindestens 3 Monate 
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vor Beendigung beantrage wurde. 
Diese Zusage gilt für verheiratete sowie ledige Mütter oder Väter, 
denen das Personensorgerecht zustehe. 

b) Umfang der Wiedereinscellungszusage 
Die Wiedereinstellungszusage gilt für einen mit der früheren 
Tätigkeit vergleichbaren Arbeicsplat2 am Standort M ... , nicht für 
den Arbeitsplatz vor Beendigung der Tätigkeit. Wenn im Einzel­
fall kein vergleichbarer Arbeirsplat7. vorhanden ist, kann auch ein 
Arbeirsplat7. geringerer Wertigkeit angeboren werden. 

c) Erhaltung der beruflichen Qualifikation 
Die Wiedereinstellungszusage hängt davon ab, daß die Bereit­
schaft bestehe, zur Erhaltung der beruflichen Qualifikation vor­
geschlagene Weirerbildungsmaßnahmen der H ... AG/ B ... an­
zunehmen. 

2. Dauer der Beschäftigungsunterbrechung 
Die Beschäftigungsunterbrechung dauere längstens bis zur Voll­
endung des 5. Lebensjahres des Kindes. Bei weiteren Geburten 
innerhalb der Beschäftigungsunterbrechung kann auf Antrag die 
Beschäftigungsunterbrechung bis insgesamt 7 Jahre nach der 
Geburt des Kindes, für dessen Betreuung die Wiedereinstellungs­
zusage erteilt wurde, ausgedehnt werden. 

3. Wiederaufnahme der Beschäftigung 
Die Wiedereinstellung muß mindestens 6 Monate vor Beginn der 
beabsichtigten Wiederaufnahme der Beschäftigung beantragt 
werden. Gleiches gilt für den Wunsch nach Teilzeitarbeit. 

4. Aussetzung der Wiedereinstellung 
Die Wiedereinstellung wird ausgeset7.t, wenn die durch Tatsachen 
begründete Besorgnis bestehe, daß infolge der Wiedereinstellung 
im Betrieb beschäftigte Mitarbeiter gekündigt bzw. Auszubilden­
de nicht übernommen werden oder Mitarbeiter sonstige Nach­
teile erleiden, ohne daß dies aus betrieblichen oder persönlichen 
Gründen gerechtfertigt ist. 

Entfallen die Gründe, die zu einer Aussetzung der Wieder­
einstellung geführt haben, so wird mit dem Mitarbeiter ein neuer 
Wiedereinscellungscermin vereinbare. Beim Zusammentreffen 
mehrerer Ansprüche auf Wiedereinstellung erfolgen diese in der 
Reihenfolge der ursprünglich beantragten Wiedereinscellungscer­
m1ne. 

Die Aus etzung einer Wiedereinstellung wird dem Betriebs­
rat mirgeceilr." 

Mir Schreiben vom 14.8.1990 erklärte sich die Klägerin 
bereit, ihr Arbeitsverhälcnis im gegenseitigen Einvernehmen am 
19.1.1991 aufzulösen. Die Beklagte reilce h.ierzu am 15.8.1990 
mit, daß sie bereit sei, die Klägerin entsprechend der Betriebsver­
einbarung vom 10.11.1989 zur Fürderung der beruflichen Wie­
dereingliederung nach der Kindererziehung wieder einzustellen, 
falls die Klägerin dies wünsche und recht2eicig beantrage. 

Unter dem 12.5.1993 beantragte die Klägerin die Wiederein­
stellung. Diesen Antrag lehnte die Beklagte unter Hinweis auf die 
seinerzeicige Personalsituation ab. Mit Schreiben vom 10.3.1994 
stellte die Klägerin erneut einen Antrag auf Wiedereinstellung. 
Auch die es Mal lehnte die Beklagte mit derselben Begründung 
ab. 

Am 7.6.1994 wurde zwischen der Beklagten und dem Ge­
samtbetriebsrat ein Interessenausgleich mit dem Ziel der Kosten­
senkung und ein Sozialplan vereinbart. Beide Vereinbarungen 
enthalten ein Maßnahmebündel, u.a. ist der Ausspruch betriebs­
bedingter Kündigungen vorgesehen. 

Mit der vorliegenden Klage verfolge die Klägerin ihr Wieder­
einstellungsbegehren weiter. 

Durch Urteil vom 11.5.1995 hat das Arbeitsgericht nach dem 
Klageantrag entschieden. Die Beklagte hat hiergegen Berufung 
eingelegt. 
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Aus den Gründen: 
In der Sache hat die Berufung keinen Erfolg. 
Zu Recht hat das Arbeitsgericht die Beklagte ver­

urteilt, der Klägerin mit sofortiger Wirkung eine 
Wiedereinstellungszusage gemäß Ziffer 1 b der Be­
triebsvereinbarung vom 10.11.1989 zur Förderung 
der beruflichen Wiedereingliederung nach der Kin­
dererziehung zu erteilen. 

Der Anspruch der Klägerin auf Wiedereinstel­
lung folgt aus der Betriebsvereinbarung vom 
10.11.1989 in Verbindung mit dem Schreiben der 
Beklagten vom 15.8.1990. Nach dem Inhalt dieses 
Schreibens hat sich die Beklagte bereit erklärt, die 
Klägerin entsprechend der Betriebsvereinbarung 
vom 10.11.1989 zur Förderung der beruflichen Wie­
dereingliederung nach der Kindererziehung wieder 
einzustellen, falls die Klägerin dies wünscht und dies 
rechtzeitig beantragt. 

a) ach den Ziffern 1 und 2 der Betriebsverein­
barung hat die Klägerin einen Anspruch auf Wieder­
einstellung, dem gegenüber die Beklagte allerdings 
einwendet, daß sie nach Ziffer 4 der Vereinbarung 
berechtigt sei, diese auszusetzen. Diese Bestimmung 
der Betriebsvereinbarung kommt jedoch nach Ablauf 
der in Ziffer 2 vorgesehenen Höchstdauer der Be­
schäftigungsunterbrechung nicht mehr zum Zuge. 

In Ziffer 2 der Berriebsvereinbarung ist bestimmt, 
daß die Beschäftigungsunterbrechung längstens bis 
zur Vollendung des fünften bzw. siebten Lebensjahres 
des Kindes dauert. Gegenstand dieser Regelung ist 
also die Dauer der Beschäftigungsunterbrechung als 
solche, nicht dagegen ein Anspruch des Arbeitneh­
mers bzw. der Arbeitnehmerin aufWiedereinstellung 
oder ein Recht des Arbeitgebers, die Wiedereinstel­
lung zu bewilligen oder zu verweigern. Die Bestim­
mung der Betriebsvereinbarung wendet sich nach 
ihrem Wortlaut in gleicher Weise und mir derselben 
Verbindlichkeit an beide Seiten. Weder enthält sie 
einen Ansatz für Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitneh­
mer, unter Umständen für einen längeren Zeitraum 
als die vorgesehene Höchstdauer die Beschäftigungs­
unterbrechung beanspruchen zu können, noch eröff­
net sie dem Arbeitgeber die Möglichkeit, über die 
vorgesehene Zeitdauer hinaus die Wiedereinstellung 
abzulehnen. Die Bestimmung bildet somit den für 
beide Seiten verbindlichen Rahmen, in dem die wei­
teren Regelungen der Betriebsvereinbarung ihre Be­
deutung entfalten. 

b) Dieses aufgrund des Wortlauts einer einzelnen 
Bestimmung der Betriebsvereinbarung gefundene 
Ergebnis wird durch das mit der Betriebsvereinba­
rung verfolgte Ziel bestätigt. 

Der Wortlaut einer Betriebsvereinbarung ist we­
gen des normativen Charakters eines solchen Regel-
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werkes von besonderer Bedeutung. Betriebsvereinba­
rungen sind nach den für die Tarifauslegung geltenden 
Grundsätzen auszulegen (BAG AP Nr. 1 und 2 zu§ 
77 BerrVG Auslegung; Fitting, 18. Aufl.,§ 77, Rdnr. 
15 m.w.N.). So ist eine vom Wortlaut abweichende 
Auslegung einer Betriebsvereinbarung nur bei Vorlie­
gen besonderer Umstände zulässig. Andererseits ist auf 
den in der Betriebsvereinbarung selbst zum Ausdruck 
kommenden Willen der Betriebsparteien abzustellen, 
zu dessen Ermittlung der mir der Betriebsvereinba­
rung verfolgte Zweck, sofern er in ihr einen Nieder­
schlag gefunden hat, heranzuziehen ist. 

Die Betriebsparteien haben die Betriebsvereinba­
rungen vom 10.11.1989 „zur Förderung der berufli­
chen Wiedereingliederung nach der Kindererzie­
hung" abgeschlossen. Sie haben das mir der Betriebs­
vereinbarung verfolgte Ziel in einer Präambel dahin­
gehend formuliert, daß Mitarbeiterinnen und Mitar­
beitern die Möglichkeit eröffnet werden soll, Familie 
und Beruf besser miteinander verbinden zu können. 
Zur Erreichung dieses Ziels ist eine fünfjährige Frei­
stellung bei der Geburt eines Kindes und eine sieben­
jährige Freistellung bei weiteren Geburten vorgese­
hen. In einem Zeitraum von fünf bzw. sieben Jahren 
kann die Betreuung und Versorgung eines oder meh­
rerer Kinder in der Regel sichergestellt werden. In 
dieser Zeit steht mir großer Wahrscheinlichkeit ein 
Kindergartenplatz zur Verfügung. Die Zeitspanne 
von fünf bzw. sieben Jahren bietet ansonsten der 
Arbeitnehmerin bzw. dem Arbeitnehmer die Gele­
genheit, auf andere Weise die Kinderbetreuung zu 
organisieren, wenn die Wiederaufnahme der Arbeit 
angestrebt wird. Dies zu ermöglichen, ist das aus­
drückliche Ziel der Betriebsvereinbarung. 

Der Sache nach ist mir einer auf fünf bzw. sieben 
Jahre begrenzten Beschäftigungsunterbrechung der 
gesetzliche Erziehungsurlaub, der zum Zeitpunkt des 
Abschlusses der Betriebsvereinbarung 15 Monate be­
trug (§ 4 BErzGG in der Fassung der Bekanntma­
chung vom 25.7.1989- BGB!. I ~- 1550), verlängert 
worden. Dies läßt sich der Bestimmung unter Ziffer 
1 a der Betriebsvereinbarung entnehmen. Danach 
erhalten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die „im An­
schluß an den gesetzlichen Erziehungsurlaub zur 
Kinderbetreuung" die Aufhebung ihres Arbeitsver­
hältnisses vereinbaren, eine Wiedereinstellungszusa­
ge. Die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses ist also 
zweckgebunden, nämlich zur Kinderbetreuung. 

Technisch ist das angestrebte Ziel allerdings nicht 
mir einer Verlängerung des Erziehungsurlaubs bei 
Ruhen des Arbeitsverhältnisses, sondern mit einer 
Aufhebung des Arbeitsverhältnisses bei gleichzeitiger 
Wiedereinstellungszusage umgesetzt worden. Mitar­
beiter und Mitarbeiterinnen, die auf der Grundlage 
der Betriebsvereinbarung aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden sind, haben jedoch einen besonderen 
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Status, mir einer besonderen Bindung an die Beklag­
te, der sie von anderen möglichen Bewerbern um eine 
Arbeit bei der Beklagten unterscheidet. Dies kommt 
terminologisch darin zum Ausdruck, daß die Be­
triebsparteien das Ausscheiden aus dem Arbeirsver­
hälmis als „Beschäftigungsunterbrechung" betrach­
ten, es spiegelt sich in der Formulierung „Wiederauf­
nahme der Beschäftigung" wieder. Über die bloße 
Terminologie hinaus ~steht auf Arbeitnehmerseite 
die Verpflichtung, an vorgeschlagenen Weirerbil­
dungsmaßnahmen teilzunehmen. Andererseits blei­
ben Rechte erhalten. So kann während der Laufzeit 
der Wiedereinstellungszusage das Mierverhälmis 
über eine Werkmietwohnung nicht gekündigt wer­
den. Ein Arbeitnehmerdarlehen wird während der 
Laufzeit der Wiedereinstellungszusage unverändert 
weiter geführt, es ist zudem dafür Sorge getragen, daß 
die Ansprüche auf betriebliche Al rersversorgung kei­
nen Schaden nehmen. Das Band des Arbeitsvertrages 
mag mir der Aufhebung des Ar bei rsverhäl m isses zwar 
formal durchschnitten sein, rechtliche Beziehungen, 
die ihre Grundlage in eben diesem Arbeirsvemag 
haben, bestehen jedoch in mehrfacher Hinsicht fort. 

c) In einem solchen Gesamtzusammenhang steht 
die Regelung un rer Ziffer 4 der Berriebsvereinbarung 
vom 10.11.1989, die die Beklagte dazu berechtigt, 
die Wiedereinstellung auszusetzen. Nach der äußeren 
Form der Betriebsvereinbarung ist Ziffer 4 eine von 
neun gleichwertigen Bestimmungen, die alle der Prä­
ambel, die das mir der Betriebsvereinbarung verfolgte 
Ziel darstellt, nachgeordnet sind. An diesem Ziel hat 
sich, wie der äußere Aufbau der Betriebsvereinbarung 
verdeutlicht und wie es den oben dargestellten Aus­
legungsregeln entspricht, die Auslegung der Ziffer 4 
der Berriebsvereinbarung zu orientieren. 

Eine Auslegung, die darauf hinausläuft, den Mit­
arbeitern und Mitarbeiterinnen, die von den Begün­
stigungen der Betriebsvereinbarung Gebrauch ge­
macht haben, die Wiedereinstellung auf unabsehbare 
Zeit zu verweigern, läßt sich mir dem Zweck der 
Förderung der beruflichen Wiedereingliederung 
nach der Kindererziehung und dem Ziel, ihnen die 
Möglichkeit zu eröffnen, Familie und Beruf besser 
miteinander verbinden zu können, nicht vereinba­
ren. Nach dem Wortlaut der in Ziffer 4 getroffenen 
Regelung wäre eine solche Auslegung freilich mög­
lich. Eine zeitliche Begrenzung, in der die Wiederein­
stellung ausgesetzt werden kann, ist nicht vorgese­
hen. Die Berechtigung der Beklagten, die Wiederein­
stellung auszusetzen, ist vielmehr allein an sachliche 
Kriterien gebunden. Dies ist die durch Tatsachen 
begründete Besorgnis, daß infolge der Wiedereinstel­
lung im Betrieb beschäftigte Mitarbeiter gekündigt 
bzw. Auszubildende nicht übernommen werden oder 
Mitarbeiter sonstige Nachteile erleiden, ohne daß 
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dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen 
gerechrfertigr isr. Ein solcher Sachverhalt kann auf 
unbestimmte Zeit andauern. Denkgeserzlich isr es 
nicht ausgeschlossen, daß die Klägerin die Wieder­
einsrell ungszusage für die Dauer ihres Berufslebens 
nicht realisieren könnte. 

An dieser Konsequenz wird deutlich, daß die 
Aussetzung der beantragten Wiedereinstellung nur 
im Rahmen der in Ziffer 2 geregelten Höchstdauer 
der Beschäfrigungsunterbrechung zulässig ist, die 
wiederum mir dem von den Betriebsparteien aus­
drücklich formulierten Ziel der Betriebsvereinba­
rung im Einklang srehr. 

Mir einer solchen Auslegung der Ziffer 4 der 
Betriebsvereinbarung werden die Interessen von den 
auf der Grundlage der Betriebsvereinbarung vom 
10.11.1989 ausgeschiedenen Mitarbeitern und Mit­
arbeiterinnen und denjenigen, denen durch die Wie­
dereinstellung Nachteile drohen, durchaus angemes­
sen ausgeglichen. Ausgeschiedene Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen müssen ihren Wunsch auf Wieder­
einstellung für eine allerdings überschaubare Zeit 
zurückstellen. In dieser Zeit könnte sich die Situation 
für die von der Wiedereinstellung nachteilig betrof­
fenen Arbeitnehmer verbessern. Sollte dies nicht der 
Fall sein, müßten sie spätestens mir der Wiederein­
stellung mir betriebsbedingten Kündigungen oder 
sonstigen Nachteilen rechnen. 

Mitgeteilt von Maria Hackmann, 
Vorsitzende Richterin am lAG Hamm 

maritthiede
Rechteck
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